
Aktuelle Preisliste Versicherungsbewertungen (gültig ab 2023-01-01) 

Formblattbewertungen: 

Durchführung von Formblattbewertungen für Wohnhäuser, kleinere 
Gewerbebetriebe, kommunale Bauten (Gemeindeamt, Schule, Kindergarten, 

EUR  260,00 

EUR  260,00 

EUR  48,00 

Feuerwehrhaus usw.): 

Hauptgebäude in Wien bis NBW EUR 11,0 Mio 

netto Hauptgebäude außerh. Wien (Umkreis ca. 

70 km) zuzüglich Fahrtkosten 

weiteres Objekt auf LS bis EUR 80.000,00 netto EUR  122,00 

Hauptgebäude NÖ-Rest u. nördl. Bgld. 
zuzüglich Fahrtkosten 

Oberösterreich 
zuzüglich Fahrtkosten 

Oststeiermark, südl. Bgld. 
zuzüglich Fahrtkosten 

Salzburg, Kärnten, Weststmk. 
zuzüglich Fahrtkosten 

Tirol 
zuzüglich Fahrtkosten 

Vorarlberg 
zuzüglich Fahrtkosten 

EUR 260,00
205,00 EUR   

EUR 260,00
493,00 EUR   

EUR    260,00 
EUR    374,00 

EUR    260,00 
EUR    663,00 

EUR    260,00 
EUR    739,00 

EUR    260,00 
EUR     870,00 

weiteres Objekt auf LS bis EUR 80.000,00 netto     EUR 122,00 

Die Fahrtkosten beinhalten km-Geld und Zeitversäumnis. Bei Terminen in 
Tirol und Vorarlberg muss gegebenenfalls eine Nächtigung nach tatsächlichem 
Aufwand hinzugerechnet werden. Sollten in einer Anforderung mehr als 2 
Risikoadressen i n einem auswärtigen Ort beauftragt werden und 
gleichzeitige Besichtigungen terminlich möglich sein, so gelten ab dem 2. 
Risiko die Sätze für Wien, wobei die anfallenden Fahrtkosten anteilig 
auf die Risiken aufgeteilt werden. 

Einrichtungsbewertungen: 

Für die Bewertungen von technischer und kaufmännischer Betriebseinrichtung 

 
bieten wir folgendes an, wobei die Werte für ganz Österreich gleich sind: 

Wert < 
Wert < 
Wert < 
Wert > 

EUR 370.000,00 EUR 994,00 Mindestsatz 
EUR 730.000,00 3,10 %o des Wertes 
EUR 3.640.000,00 2,40 %o " 
EUR 3.640.000,00 2,40 %o "

als Pauschalhonorar für die Erstattung des Gutachtens inkl.aller Nebenkosten. 

Alle Preise verstehen sich exkl. MWSt. 
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